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Schweizerische Geaellschaft 
fUr 

Arbeitsgruppe "kollektive 
Personenversicherung" 

Zusammenfassung für Schlussbericht: 

Lebensversicherung, dem VAG unterstellte Versicherungsträger 

1. Teil - Grundlagen 

I. Das Dreiecksverhältnis in der 
kollektiven Personenver·sicherung 

1. Rechtsgrundlagen 

Versicherungsvertragsgesetz, subsidiär O.R. Die Arbeits­

gruppe schliesst sich der heute vorherrschenden Auf­

fassung an, dass der ein 

eir..heitlicher dem VVG unterstehender Vertrag ist. De 

lege ferenda stellt eich die Frage, ob nicht allenfalls 

gewisse Präzisierungen .im Hinblick auf die Kollektiv­

versicherung vorzunehmen eeien; 

2. Entstehung 

Entstehung durch Vertrag. Das einzelne Versicherungayer­

häl tnis entsteht durch Zugeh<:irigkeit zwn gemäss Gruppen­

versicherungsvertrag obligatorisch zu .versichernden Per­

sonen.kreis. In Uebareinatimmung mit der Praxis iat die 

Arbeitsgruppe der Auffassung, dass die ·formelle Zustimmung 

der zu versichernden Person (velche keine direkten Rechts­

beziehungan zum Vera.icherer hat!) nicht nötig ist (Art. 74 

.Abs. 1 VVG), weil kein Schut.zbedUrfnia besteht bzw. weil 

die Schutzfunktion di-3aar Bestimmung gar nicht spielen 

kann. 
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~· Beend:;..~ung 

a) durch Kündigung des Gruppenversicherur.gsvertrages 

b) durch Ausscheiden aus dem zu versichernden Per-

Doncnkreia. 

ln der Arbeitsgruppe wurde die An~ icht · geäussert, ein 

.Austritt aus der Versicherung (ohne Dienstaustr.i tt) sei 

weeen des Gbligatoriu:os nicht . möglich. Weil aber die Zu­

f;e-hörigkei t auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen 

h.rb?itgeber und Arbeitnehmer beruht, ist Vertragsrecht 

anwendbar; ein Austritt ist daher möglich. ·Diese Auf­

fas&u.n:g dUrfte mit de~ Obligatorium der 2.5äule hinfällig 

werden. 

IT. Recr.te und Pflichten der Beteilic.ten 

1. Forderungsrecht 

Dieses steht ausechlieselich dem Versicherungsnehmer zu. 

<:) Die Arbeitsgruppe kommt zum Schluss, ·dass eine gesetzli­

che Verankerung eines direkten Forderungsrechts der ver­

sicherten Personen gegenüber dem Versicherer nicht not­

wendig ist. Probleme hinsichtlich der Anspruchsberechti­

gung der versicherten Personen und ande=er Anspruchsbe­

rechtigter ergeben eich nicht aus dem Versicherungsver­

trag, sondern aus den reglementarischen Bestimmungen 

(she. II.Teil, 3.Abachnitt unter Abschnitt 1 Ziff .B). 

De lege ferenda wäre eine Alternativlösung in dem Sinne 

denkbar und wünschenswert, dass ein direktes Forderungs­

recht des Versicherten vorgesehen wird, wen,n aus irgend-

2 . 
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welche~ Gründen (Vermögen von geringer Bedeutung!), 

OR 343bis Abs. 1) nicht eine Stiftung als Vorsorge-

· tr~ger ~egenUber dem Arbeitnehmer auftritt. 

Das Fehlen eines direkten Forderungsrechts fUhrt unter · 

Umständen zu ei~em gewissen Bedürfnis einer Mitteilungs­

pflicht des Versicherers gegenUber dem Versicherten. 

; 

Bine solche Mitteilungspflic~t ist aber praktisch nicht 

durchführbar und eine gesetzliche Verankerung wlirde ·ei~ 

nen Eingriff bedeuten, der nicht notwendig erscheint. 

Eine ~otwendigkeit entfällt insbesondere, weil die Ab~ 

wicklung der Personalversicherung in der Regel Uber eine 

Stiftung erfolgt, wobei die Orientierung der.versicherten 

vertraglich (Reglement oder Vereinbarung), gesetzlich 

(ZGB .89bis Abs. 3 und OR 343b~a Abs. 2) und durch die · 

Stiftungsaufsicht gewährleistet ist. Die Arbeitsgruppe 

kommt zum Schluss, dass auf eine gesetzliche He~elung der 

'Mitteilungspflicht des Versicherers gep.enUber d~m Versi­

cherten zu verzichten ist. 

2. Bedingungen 

Im .Gruppenversicherungsvertrag und in den AVB festgehal-

ten. Letztere sind von der Aufsichtsbehörde genehmigt. In . 

diesem Zusammgnhang ist die Frage der Prolongation dea 

Gruppenversicherungsvertrages erörtert worden. In der 

Praxis wird in Anwendung von Art. 47 VVG auf mehrjährige 

Verlängerungen verzichtet. Auf' die Frage der Anzeigepfliohte­

verletzung und der Teilktindbarkeit des Gruppenversicherungs­

vertrages wird a.ngeaiohta der klaren gesetzliche~ Regelung 

nicht eingegangen • 

. i „ V~rrechnung 

Möglich nach OR 120 ff. In der Regel in den AVB ge­

regelt. 
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4. Klirzun.;;:- der Leistungen 

Bei grober Fahrlässif.keit in der Regel in den AVB ausge­

schlossen durch Verzicht auf Geltendmachung von Art. 14 
Abs. 2 'V1fG. 

5. Ansnruchakonkurrenz 

In der Lebensversicherung kein Problem. Der Anspruch . 

steht dem Versicherunpsr..eh:ner zu, und zwar auf jeden 

~"all. 

6. Abtretung 

G~mäss Art~ 73 VVG. Durch Abtretung ein~s einzelnen 

"Versicherungsverhältnisses" erhält der Zessiona.r die 

Stellung des Versicherungsnehmers. ·für die bi;:treffende 

Versicherung. 

7. Vernfiindung 

Gemäss Art. 73 VVG. 

B. z~angsvollstreckung 

Uicht behandelt„ -

9. Liquidation; Wechsel des Versicherungsträgers 

!·iicht behandelt. 

III. Aufsichtsrechtschutz und Haftung 

1. Oeffentl ich-rechtliche Au:fsicht 

Gemäss VAG durch das Eidg. Polizei- und Justizdeparte­

ment bzw. EVA. 

-~ 
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2. Durch.setzwig der Rechte .des Versicherungsnehmers 
(und damit der Versicherten) 

.Auf dem ordentlichen Hechtsweg gemäss den kantonalen 

ZiviJprozeasordnungen. 

~. Haftung 

1Jichts zu bemerken. 

.· 

24.2.1971 
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Schweizerische Gesellschlift 
für Versicher~ng~recht 

Arbei-tsgruppe "i\o.lle~tive 

~ersonenversicherung" 

.:SchJuosbo?r;.cht 

3. .i.ebensvernicht-rung 

ß. bP.triebliche· und berufliche Personalvorsorge-

einrichtungen 

I . üae DreieckHverhältnis " 

in der koll ek t i VtHt .Personenvereicherunß 

Es geht hier um die ~ersonalvorsorgeeinrichtungen 

des privaten h~chts, die nicht dem VAG unterstellt 

sind. Von zentr.aler Bedeutung sind dabei die Recht~­

beziehuneen zwischen den P~rsonei.lvorsorgeeinrichtuu­

gen als Vorsorgeträger und den Arbe·i tnehmern oder 

Verbandpmitglieder als Vo~sorgebeteiligte. 

1 . rtechtsgrundlagen 

a. ·nach geltendem necht 

aa. Dienstvertrag· 

Ler Arbeitsvertrag oder die verbandliche Mitglied­

scha:ft bilden Voraussetzung und Fundament des Vor-

oorgeverhältnisses. 
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bb. heglement 

cc. 

Las Reglement enthält die Ausführungsbe­

stimmungen der Stiftungsurkunden (Statuten). 

Es stellt einen einse~tigen Brlass dar. 

~ird im Dienstvertrag auf das Reglem~nt ver­

wiesen, so wird damit dieses Bestandteil des 

~ienstvertragüs. ~enn nun eine Abänderungs­

klausel fehlt und im Dienstvertrag auf das Re-

glement verwiesen worden ist, bedarf demgemä.se. .., 

die Aenderung des Reglementes der Annahme durch 

die Arbeitnehmer. Eine einseitige Aenderung, d.h. 

ohne Zustimmung der Arbeitnehmer~ ist also nu,r 
CC2.klT" 

zulässig, wenn ein Verweis auf das Reglemebt oder 

eine Abänderungsklausel vorgesehen ist. Schranken 

der einseitigen Aenderung des Reglementes ent­

hält das ~tiftungsrecht. Ferner können zu weit 

gehende Beeinträchtigungen der persönlichen Frei­

heit einen Verstoss gegen.2GB 2 darstellen. 

VVG und OH 

)1enn reglementarische Bestimmungen fehlen, ge­

langen subsidiär das VVG oder das OR zu~ .Anwen­

dung. Welchem der beiden Gesetze der Vorrang ein­

zuräumen ist, hat der Richter in freier Rechts­

findung zu entscheiden. Eine ·Rangordnung kann 

nicht allgemein aufgeste~lt werden. 

b. de lege ferenda 

Hier kann auf den Leitgedanken 1 des Obligato­

riums 2. ~:fäule verwiesen werden. {vo,.,.,.., S. 3. l'l~} 
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~. Entstehur.e 

Begründet wird das Vorsorgeverhältnis durch 

den Arbeitsvertrag oder durch die Zugehörig­

keit zu einem Berufsverband. 

3. BeendiP,ung 

II. 

1. 

!~ ic ht behandelt. 

( DiP normale .~eendigung ist abhängig von der 

Art un~ Modalitöt der Leistungen. Bei vorzei­

tigem l>ier.c1n· . .tStri tt, aof'ern kein Vorsorgefal.l. 

einee~reten ·ist, fJhrt dies zur automatischen 

Aufl Öbung des ·/orsorgeverhäl tnisaes. Vgl.. dazu 

~chneiter, die rteqhtsbeziehungen ZH Dis& 

1966, :.;;. 40:f.) 

Hechte und ~flichten der Beteiligten 

Forderungsrecht 

hs können Rechtsansprüche oder Xrmes~enal.eistungen 

gewährt werden, wobei aber die Rechtsansprüche 

den Brmessensleiatungen vorzuziken sind, da bei 

den letzteren analoge Fälle ungleich entschieden 

werden können, ohne dass die benachteiligten ein 

11.echt auf Gleichbehandlung haben·. 

Bei den Hechtsansprüchen stell. t sich die .Prage, . 

ob zwischen Az1sprüchen, die auf beiträgen des 

Arbeitnehmers und solche, die auf Beiträgen des 

Arbeitgebers beruhen, unterschieden werden soll. ? 

Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass die Vor­

sorgeleistungen ttla eine Einheit betrachtet werden_ 

so.1.lte, soweit das .iteglement nicht ausdrücklich · 

Ausnahmen statuiert. 

2 
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\1ei ter wurde von der Mehrheit der Arbeitsgruppe 

festgestellt, dass im Rahmen des Reglementes · 

Parteiautonomie herrscht, eo dass individuelle 

Aenderung der Anspruchsberechtigung keinen Ver­

a toss gegen das Zivi~recht darstellt. 

2. Bedingungen 

3. 

4. 

Nicht behandelt. 

Verrechnung 

Die Arbeitsgruppe ist der Auffassung, dass im 

privatrechtlichen Bereich mangels anderer Vor­

schriften das Ott zur .Anwendung kommt. Im Vorder- . 

grund steht ük 125 Ziff. 2. Die Frage nach all~ 

fälligen weiteren Beschränkungen des Verrechnungs­

rechtes, kann erst beantwortet werden, wenn es klar 

wird, in welcher ttichtung über die 2. ~äule legi­

feriert wird. 

Kürzung der Leistungen 

Die Kürzung\"Anrechnung") von Drittleistungen er­

scheint zulässig. ::lie kann a.ls besondere Art der 

Festsetzung der. Leistungen aufgefasst werden. Auch 

ist die Kürzung unter Rücksichtnahme des Zweckes 

der Personalvorsorge vertretbar. Immerhin sollte 

den· Destinatären dennoch gewisse Minimalleistungen 

(z.B. im Umfang der eigenen Beiträge) zugestanden 

werden • 

. 
5. Anspruchskonkurrenz· 

.i:Hcht behandelt. Die !''rage, ob der lt'ragenkomplex 

der "Anrechnung von Drittle:iEtungen" nicht dogma­

tisch unter die Anspruchskonkurrenz einzureihen 

sei, wurde offen gelassen. 



.. „ 5 

. „ 

0 

6. Abtretune 

Die Abtretung von Ansprüchen des Destinatärs gegen­

über Dritten an die ~ersonalvorsorgeeinrichtung wird 

für zulässig gehalten. 

1. Verpf~ndung 

Nicht behandelt. 

8. ZwangsvoJ ! streckune 

9. 

Nicht behandelt. 

Liquidation, ~echsel des Versicherungsträgers 

Durch Untergang der Firma des Arbeitgebers erlischt 

die Personalvorsorgeeinrichtung ·noch nicht. 

Welche Ordnung bei einer Fusion in Bezug auf die 

.l:'ersonal vorsore;e gilt, haben die zuständigen Organe 

nach pflichtgemü~sen ~rmessen zu entscheiden: 

III. Aufsicht, Rechtsschutz und Haftung 

1". . Oef:fentlichrechtliche Aufsicht 

Bei Stiftungen: Aufsicht grundsätzlich repressiv und 

() nicht präventiv. In der heutigen Form 

ausreichend. Periodische Kont'Srlle 

durch .Experten. 

Bei Genossenschaften: Geniigend Garantien, keine Aus-

dehnung der Sti:ftungsaufsicht. 

2. Durchsetzung der hechte des Versicherten 

Es kann hier auf i"1atti, St.iftung und Stiftungsaufeicht, 

erschienen in der "Schweizerischen Arbeitgeber-Zeitung" 

,<..< \' '?Z.5.:~ ·?ro/ verwiesen werden • .._4'.J I '-.J /,', ' • 

3. rlaftunß 

Gleicher Verweis auf obenerwähnten Artikel von 

Dr. Matti. 

/ /1 I 



0 

0 

Unterlage zum Schlussbericht 
für 3. Abschnitt: Lebensversicherung, 
Unterabschnitt 2: Vereiqherungsträ­
ger des öffentlichen Rechte, 

Pensionskasaan der Gemeinwesen 

31 

I. Das Dreieokaverh!iltnia in der kollektiven PersonanYersicherung 

l. Rechtsgrundla.g,e.n 

Rechtagrund.J..a.ga.n aind dia Bea.mtengsaetze (z.BD BG Ub~r das Dienst­
verhältnis der Bundesbsamtan von 30.6.27) in den Kantonen zwn ~eil 
auch gasatzas;re:r·tretand-a Varordnungan. .AJ.le Beamtenversicherwiga­
kassen der Gemein~esen k6nnan Statuten (z.E. Statuten der Versi­
chsrungskasae .fUr daa Personal der aJ.J..gemainan Eundesverwaltung, . 
vom 29.9.1950). Inhalt der Statutens ähnl.ioh Regel.menten der Per­
eonal::ru.rsorg3stiftwigan d0s privaten Rschta. · 

l):J.s Dre.iecki 
a) Beamtar1 Beamter wird vom Gemeinus3sn durch zustimmungsbedUrfti­

gen Ver.-1altim.gaakt angestellt, ähnl.ich für die Angestellten, die 
nicht den s·tatu.s des &amten b0klaid0n 

b) Gem9inwes>t>n: Oe.f'tant1ich~reohtliche filJI1>araoha:ft 

c) B:eamtßnversich<arnng: Meist Wl3~lbatändige .t\nstalt des ti:ffentli­
chsn Reohts (Bidg. Versiohe.rungakasse 9 ßaamtenvereioherungakaaaa 
dsa Xt. ZUrich)p seltener s~lbatändi.ge öf:fentlich-rschtliche An­
stalt, ziem.lich häufig Subjekt deg Privatraohta (Gruppenverai­
cheru.n.g mit konzesaioniertar Versiaherungagasellac.haft. 

Alle drei Raoh·tavsrh.äl tnisae d.aa Drsiacks werden im allgemeinen vom 
Hf'!a.n.tlichan a~cht b·eh~rli9ohaftv .!\u.."3.nahmi9n : Privatrechtlich Anßs­
atelJ.·~e9 die der .Beamtenvornicharun.g baitretan .mUaraenJ Gru.:ppen­
versicharu.ngan. 
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2. B.ntatehUM 
Das Vereicherungsverhältnis entsteht von Gesetzes wegen. 

Beispiele: Art. 48 Beamtengesetz· Bund: 

~Dar Beamte ist bei einer Versicheri.mgskasse des Bundes 
gegen ••• zu versichern.". 

§· 4 Gesetz Beamtenveraicherungakasse Kt. ZH: 
"D9r Beitritt zur Veraioherung ist fll.r die in § . l be­
zeichneten Anseetellten obligatorisch.„ 

3. Beendigung 

Das ·Dreiecksverhältnis endet von Gesetzes wegen durch 

a) Eintritt des Versicheru.ngafaJ..les 

b) Dienstaustritt 

II. Raohte und ~:fiioht~n der Beteiligten 

1. Forder..ingsreoht 

Es besteht ein B.'.3oh,t~J:U1S'2...~S au! die Leistungen. Die Leistungen 
sind "Dtll'C.hno?miert'~, ltaU!ll Leistungen nach Ermessen. 

Es handelt sich um einen ~ffent1~ch-raohtlichen Anspruch. 

2. :Bedin,g:,.1Bg.cr.1?Jn 

Das öf:f'0ntliaha Rsoht iirli insofern bedingungs:feindlich," als Bedin­
gungen im Raohtsverhäl.tnia,. die in dsn Rachtsgrundlagen kaina G:ru.n.d~ 
l.age habenp gogon das Prinzip der Ge3stzmäasigkeit der Verwaltung 
veratosaen. 

3. Verrechnupg 
Der Beamte darf gegen den Wi.ll.Gn der Kasse nicht verrechnen, es sai 
dennp daa geachriebsn0 Recht 1aaa~ dies zu, z.B. in den Statuten 
(BGB 85 I l.59 ö 71 I 287). Es sind .mir keine Statu·ten b~kannt 0 die 
die Verreohnw:i.g ganwroll znl.aaae.n lTUrd9n. Teilweise läsi:>t Art. 10 
Absatz 2 dar Statutan der Eidgo Yersicheru.ngak.asae dis Verrechnung 
Z\lo 
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4. KU.rzu.ng der Lei~tungen 

z.B. KU.rzung dar Invalidenrenten wegen grob ae.l:atverschuldeter In­
validität möglich ( z.B. Bund und Kt. ZR). 

5 • Anspn"\chskonk\UTenz 

Wenn Pensionskasse und achädigsnder Dritter fllr den gleichen Scha­
den, aber aua verschiedenen Rechtsgründen haften, zwei Systeme 
der Anreohnl.\ng: 

5.1 Bund: Subrogation, Die eidg. Versicherungskasse 
tritt in die Rschts des (bei ihr versicherten) 
Geschädigten ein. Ist möglich, weil Bundes-
recht. · 

5.2 .Kantone Wld Gemsindsnt ~flicht des Versicharten 
oder anderer Anspru.ohbereohtigter (z.B. Hin­
terbliebene), a.llfä.l.lige SohadenersatzaneprU­
cha an Dritte bis zur Höhe der von der Kasse . 
bezogsnen LeistWl8en an die Kassa abzutreten. 
Ea gilt OR .51 •. 

6. AbtrQt'a&ß 
AbtratWlßen 11erden in Statutan unsul.äaaig erklärt; Abtretung wäre 
niohtig. 

7 • . Ve:rnftlnd!M 

0 Verpfändung 1st .mwn~1at u.nzul.äaaig €Jrltl.ärt, eina eolohe wäre nich­
tig •. 

a. Z-wap.e:™-.\.1.frtrno~ 

Die In?BJ..idrun-enten sind in vol.lem Um.fa.nga~ dia Ubrigen Leistungen, 
sotJei t dies bu:a.dasrea.htl.ich atü.äaais iat, der Z·.tangevollstrecku.n.g 
entzogen. Art. 92 Soh:IG, insbeaonders Ziffern 10 - 12 

9. ~igu.idatio.n. 3 U~Jl;L~J, d~a Vq,nicb.§rt\.M5;itrj!gera 

B0soldungs- Wld Pe~io.nsa.n.sprUche das ~samten gslten a1a wohlar­
worbane Rachta, Fena1onaan.a~rllchg mlias~n beim Yeohael des Verai­
oh~run.gatr.1.gars ge~ab:rt bleiben. 
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III. Aufsicht , Rechteschutz und Haft!pl8 

l. Oe:ftentlich-rechtJ.iohe Aufsicht 
Bei Pensionskassen von Kantonen und Gemeinden Ubl.iche Allfsioht im 
Rahmen der Gesetzgebung (Regierungsrat, Gemeinderat, Legislative). 

2. Du.roA1etzpps der lechte des Versicherten 
'denn keine Verval.twigagerichtsbarkei t, denn. adm1 ni etrativer Instanz 
e~mug. Gegen letstinaitanzliche .kantonale Entsoheide staatereaht-
1:1.che lleeohverde an daa ~eqeri.oht mESgJ.ioh •. Im administrativen 
Instaiiaedsgg wui :1.n der Verva1tungsgerichtsbeschverde gilt die 
Off:Lsi•Jmax1me, das heiaat der !atbeetand .muss von Amtes wegen 
festgeatellt werden. 

'· B&ftggg 
.wann clie Pena:l.onslcaaae eine unaelb•tändige Anetal. t des Gemeinwesens 
ist, hattet daa dahinter steh11nde Gemeinwesen al.s Anstaltsträger 
'(Mu.ttergemainveaen) tur d:l.e Brfll1lwig der Verpfl.iohtungen der An­
stal. t. Bei.C!er selbatänd:Lgen .Anatalt, nur wenn dies gesetzl.ich vor-
gesehen. · 

• 
Ba gil.t tt1r die externe Ba:ft\lDB clie a11gemeine Staate- und Beamten-
ha:ttang ,. clie je nach dem Gemeinwesen recht verschieden ausgeote.1-
tet ist. 


